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INFOKARTE 
zur Eintragung der Vermerke in das Flugbuch der 
Pilotin/des Piloten gem. SFCL 
 

Immer wieder stellt sich die Frage, WER WOFÜR berechtigt ist, 
Eintragungen im Flugbuch durchzuführen. In der SFCL ist an vielen 
verschiedenen Stellen beschrieben, WER den Eintrag in das Flugbuch 
der Pilotin/des Piloten vornehmen soll. 
 
Wir wollen euch in Form einer Infokarte gerne sämtliche Kombinationen 
näherbringen, welche ihr ganz einfach mit dem QR – Code rechts unten 
öffnen könnt. 
Diese Infokarte soll euch in der Praxis eine rasche Hilfestellung bieten 
und euch die Eintragung der Vermerke erleichtern. 
TIPP:  

 zur besseren Lesbarkeit ist die Infokarte im Querformat A4 auf 
4 Seiten aufgeteilt. Somit optimal für den Aushang („schwarze 
Brett“) bei Euch im Vereinslokal, Briefingraum oder 
Schulungsraum geeignet. 

 Für den Ausdruck kann bei vielen Druckern die Funktion 
„Booklet“ oder „Broschüre“ mit „beidseitig drucken“ genutzt 
werden. Wenn Ihr nach dem Ausdruck das Dokument faltet, 
passt es als A5 perfekt zu euren Flugunterlagen. 
 

 
Wenn noch Fragen dazu sind, einfach ein E-Mail an faa@aeroclub.at. 

Euer Team der FAA, 
Österreichischer Aero-Club 

 

 
 (Durchführungsverordnung (EU) 2018/1976 in 
Bezug auf Lizenzen für Segelflugzeugpiloten: 
Beispiel aus der SFCL: 
 
SFCL.160 SPL — Anforderungen hinsichtlich 
der fortlaufenden Flugerfahrung: 
d) Der Abschluss der Flüge mit Fluglehrer, der 
Flüge unter Aufsicht und der Schulungsflüge 
(Übungsflüge) nach:  

 SFCL.160 (a)(1) [nachholen der Stunden 
und Starts, 2 Schulungsflüge 
(Übungsflüge) mit Lehrer für 
Segelflugzeuge (ohne TMG) – siehe 
INFOKARTE SPL] 

 SFCL.160 (b)(1) [nachholen der Stunden 
und Starts, 1 Schulungsflug (Übungsflug) 
mit Lehrer für TMG – siehe INFOKARTE 
SPL] 

muss in das Bordbuch Flugbuch des Piloten 
eingetragen und vom verantwortlichen FI(S) 
[Fluglehrer] unterzeichnet werden. 
sowie  
 SFCL.160 (a)(2) Befähigungsüberprüfung 

auf einem Segelflugzeug (ohne TMG) 

 SFCL.160 (b)(2) Befähigungsüberprüfung 
auf einem TMG 

muss in das Bordbuch Flugbuch des Piloten 
eingetragen und vom verantwortlichen FE(S) 
[Prüfer] unterzeichnet werden. 
 

QR-Code zur INFOKARTE 

 
 


